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Was tun, um von außen laufende bewaffnete Konflikte 
zu beenden oder Gewalt einzudämmen? 

Koffer mit vielen Instrumenten:  

• Früherkennung, zivile Prävention 

• Vermittlung, 

• positive Anreize setzen (z.B. Aussicht auf Finanzhilfe), 

• Sanktionen (z.B. Handelsbeschränkungen, Konten sperren), 

• militärische Friedenserzwingung 

 

 

 



Vier Vortragsblöcke 
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1. Makrotrends des Gewaltgeschehens: 

2. Peacekeeping: Entwicklung, rechtliche Aspekte, Szenarien 

3. Humanitäre militärische Interventionen: Entwicklung, rechtliche 

Aspekte, Szenarien 

4. Bilanz des Peacekeeping und humanitärer militärischer Interventionen 



Erster Block: Makrotrends der Gewaltentwicklung 

Dr. Matthias Dembinski, Stuttgart, 12. Dezember 2018 

 



Was ist ein Krieg? Militärische Konflikte nach Intensität und Typ 
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Intensität 

Bewaffneter Konflikt,  

• mindestens zwei 

organisierte Parteien 

• mindestens 25 Todesopfer 

im Jahr. 

Krieg = bewaffneter Konflikt 

hoher Intensität, z.B. mind. 

1.000 Todesopfer im Jahr 

Typ 
 

• Bürgerkrieg: innerhalb eines 
Landes 

• Internationalisierter 
Bürgerkrieg: Eingreifen 
mindestens eines externen 
Akteurs 

• Zwischenstaatlicher Krieg: 
zwischen mindestens zwei 
Ländern 
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8 Anstieg vor allem durch Syrien, Irak, Afghanistan, Nigeria, Jemen 



Zweiter Block: UN Peacekeeping 

Dr. Matthias Dembinski, Stuttgart, 12. Dezember 2018 

 



Kollektive Sicherheit in der UN Charta 

 Allgemeines Gewaltverbot (Art. 2(4)) mit den Ausnahmen der 

Selbstverteidigung und der Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII. 

 Sicherheitsrat ist für Friedenssicherung verantwortlich (Art. 24) 

 Sicherheitsrat stellt Bruch des Friedens fest (Art. 39) 

 Wenn friedliche Streitbeilegung nach Kapitel VI nicht fruchtet, verhängt er 

Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII. 

 Die Staaten stellen hierfür Streitkräfte zur Verfügung (Art. 43), die ein 

Generalstabsausschuss kommandiert (Art. 47). 


